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	▶ Mandatsverhältnis
Vergütungsvereinbarung muss sich deutlich absetzen

| Nach § 3a Abs. 1 S. 2 Hs. 2 RVG müssen Anwälte Mandanten auf die Ver
gütungsvereinbarung (VV) klar erkennbar hinweisen. Sie sollen so  davor 
 geschützt werden, unbemerkt eine Honorarabrede abzuschließen, die dem 
Anwalt von den gesetzlichen Gebührenvorschriften abweichende Honorar
ansprüche auf vertraglicher Grundlage verschafft. „Deutlich“ ist ein Abset
zen nur, wenn die VV optisch eindeutig von den anderen im Vertragstext 
enthaltenen Bestimmungen  abgegrenzt ist. Dies ist nach Ansicht des OLG 
Düsseldorf objektiv zu  beurteilen (7.11.23, 24 U 116/22, AbrufNr. 239975). |

Bei der zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung befand sich auf  einem 
Deckblatt die vergrößerte Überschrift „Vergütungsvereinbarung“ und die Worte 
„wird folgende Vergütungsvereinbarung geschlossen“. In der Vereinbarung 
wurde ohne besondere Hervorhebung ein Paragraf eingefügt, der mit „Ver
gütung/Auslagen/Fälligkeit“ überschrieben war. Dies erfüllt zwar das 
 Bezeichnungsgebot i. S. v. § 3a Abs. 1 S. 2 Hs. 1 RVG, nicht jedoch ein deutliches 
Absetzen von anderen Vereinbarungen i. S. v. § 3a Abs.  1 S. 2 Hs. 2 RVG. Die 
 Abrede war unauffällig in den übrigen Vertragstext eingefügt und unterschied 
sich davon in ihrer Gestaltung in keiner Weise. So wurde dem Mandanten nicht 
hinreichend vor Augen geführt, dass der Vertrag eine VV enthält, die von den 
gesetz lichen Regelungen abweicht. VV und sonstige Abreden müssen vielmehr 
räumlich voneinander getrennt sein (vgl. BGH NJW 16, 1586).

PrAXiStiPP | Für die Formwirksamkeit einer VV reicht nicht der bloße Blick auf 
die Überschrift oder auf andere Vertragsteile im Vorfeld der Vereinbarung. Sonst 
würde jede Vereinbarung, die mit „Vergütungsvereinbarung“ überschrieben ist, die 
 Anforderungen des § 3a Abs. 1 S. 2 Hs. 2 RVG erfüllen. Das würde die gesetzliche 
Vorgabe aushöhlen. Sie als Anwalt sollten deshalb eine VV und sonstige das Man
dat betreffende Vereinbarungen nicht in einem Papier regeln, sondern am besten 
in unterschied lichen Vereinbarungen. Mehr „deutliches Absetzen“ geht dann nicht.

(mitgeteilt von RA Detlef Burhoff, RiOLG a. D., Leer/Augsburg)
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	▶ Strafprozess
nicht vererbbare nebenklage: Anwalt erhält Kosten erstattet

| Nach § 402 StPO endet die Nebenklage mit dem Tod des einzigen Neben
klägers. Ein „Eintreten“ bzw. eine „Fortführung“ der  Nebenklage durch 
 Angehörige des verstorbenen Nebenklägers oder eine Anschlusserklärung 
ist nicht möglich. Die Befugnis aus § 395 Abs. 2 Nr. 1 StPO gilt nicht, wenn sich 
der Verstorbene der öffentlichen Klage noch zu Lebzeiten als Nebenkläger 
angeschlossen hatte (KG 22.1.24, 3 Ws 6667/23, AbrufNr. 239980). |

Die zu Lebzeiten erteilte Vertretungsvollmacht wirkt über den Tod des Voll
machtgebers hinaus (insofern gilt § 675, § 672 BGB). Sie ermächtigt den Vertre
ter zu Kosten und Aus lagenerstattungsanträgen sowie zur Einlegung von 
 Beschwerden gegen ablehnende Entscheidungen. Eine früher anderslautende 
Ansicht in der Rechtsprechung dürfte überholt sein (vgl. MeyerGoßner/
Schmitt, StPO, 66. Aufl., Vor § 137 Rn. 7 m. w. N.).

(mitgeteilt von RA Detlef Burhoff, RiOLG a. D., Leer/Augsburg)
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